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1. Einleitung

Die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (Baylf5MV) sieht vor, dass die
Betreiber von Sportanlagen im Rahmen der Corona-Pandemie-Prävention verpflichtet sind,
ein Schutz- und Hygienekonzept zu erstellen. Die Stadt Bobingen stellt ihre Sportstätten
(Sportplätze und Sporthallen) daher, bis zu anderweitigen Regelungen, unter den im
Folgenden genannten Voraussetzungen für den Trainings- und Wettkampfbetrieb zur
Verfügung. Die Sportanbieter (Vereine) tragen eine besondere Verantwortung für die
Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsregeln, insbesondere, da eine teilweise
Wechselnutzung von Schule und Sport besonders hohe Anforderungen an die strikte
Einhaltung der Schutzvorschriften stellt.

Nur durch einen verantwortungsvollen Umgang aller Beteiligten mit den Schutzmaßnahmen
kann sichergestellt werden, dass die Lockerungen für den Sport nicht wieder
zurückgenommen werden müssen.

Dieses Hygienekonzept regelt die Einzelheiten der Hygiene auf die erforderlichen
Abstandsregelungen in städtischen Turn- und Sporthallen der Stadt Bobingen, ausgenommen
ist der Schulsport, für den eigene Regelungen gelten. Das Konzept wurde von der Schul- und
Liegenschaftsverwaltung (Sg. ll / 2) entwickelt.

Grundlage für die Nutzung der städtischen Turn- und Sporthallen sind die Bayerische
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sowie das Rahmenkonzept Sport des Bayerischen
Staatsministeriums des Innern für Sport und Integration in derjeweils geltenden Fassung.

Das Schutz- und Hygienekonzept wird bei Bedarf fortgeschrieben. Es gilt stets die aktuellste
Version.

2. Sicherheit

Der Zustand der Sportgeräte ist regelmäßig vor der lnbetriebnahme zu überprüfen.
Beschädigungen sind schnellstmöglich zu beseitigen bzw. der Schul- und
Liegenschaftsverwaltung zu melden. Auf die aktuellen allgemeinen besonderen
Voraussetzungen zum Betreten und zum Aufenthalt in einer Turn— und Sporthalle sowie die
Verbindlichkeit der vom Deutschen Olympischen Sportbund sowie den einzelnen
Sportfachverbänden entwickelten Empfehlungen weist die Stadt Bobingen durch einen
Aushang am Eingang derjeweiligen Sportstätte hin.

3. Hygiene

Die Hygiene ist ein wichtiger Bestandteil der lnfektionsprophylaxe. Unter Hygiene versteht
man die Gesamtheit aller Verfahren und Verhaltensweisen, mit dem Ziel, Erkrankungen zu
vermeiden und der Gesunderhaltung des Menschen und der Umwelt zu dienen.

Sporthallennutzer/ -innen sowie Beschäftigte der Stadt Bobingen halten die Regeln zur
Husten— und Niesetikette ein.




